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B-VG Art131a;

B-VG Art144 Abs3;

B-VGNov 1988 Art9 Abs2;

VwGG §41 Abs1;

VwRallg;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1992/06/17 91/02/0052 1 (hier: ohne letzten Satz)

Stammrechtssatz

Die Anhängigkeit eines Beschwerdeverfahrens vor dem VfGH am 1.1.1991 nach Abtretung der Beschwerde an den

VwGH hat zur Folge, daß auch dieser Gerichtshof sein Verfahren nach der "bisherigen Rechtslage" iSd Art IX Abs 2 der

B-VG Novelle 1988 durchzuführen hat. Eine gegenteilige AuCassung hätte zur Folge, daß der Besch insofern in seinem

Rechtsschutz geschmälert ist, als die (einfachgesetzliche) Rechtmäßigkeit der angefochtenen Maßnahmen nicht mehr

überprüft werden kann, ist es doch im Hinblick auf den Fristenablauf ausgeschlossen, zu diesem Zweck einen UVS mit

Maßnahmenbeschwerde anzurufen.
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